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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.06.1922

Norm

StPO §195

Rechtssatz

Die zur Beseitigung der Fluchtgefahr im Zuge des Strafverfahrens erlegte Kaution wird im Falle eines verurteilenden

Erkenntnisses erst nach Strafantritt frei.

Entscheidungstexte

4 Os 306/22
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